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Signatur OWFD.78 

Steuergesetz 

Nachtrag vom  

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Das Steuergesetz vom 30. Oktober 19941 wird wie folgt geändert: 

Art. 1 Abs. 3 

3 Vorbehalten bleiben Spezialgesetze in Steuersachen. 

Art. 3 Abs. 4 Bst. b 

4 Der Regierungsrat kann: 

b. Aufgehoben 

Art. 17 Abs. 1 

1 Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Perso-

nen nach Art. 2 Abs. 2 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 20072 

werden insoweit nicht besteuert, als das Bundesrecht eine Steu-

erbefreiung vorsieht. 

Art. 20 Abs. 5 

5 Aufgehoben 

Art. 20b Aufschubtatbestände 

1 Wird eine Liegenschaft des Anlagevermögens aus dem Ge-

schäftsvermögen in das Privatvermögen überführt, so kann die 

steuerpflichtige Person verlangen, dass im Zeitpunkt der Überfüh-

rung nur die Differenz zwischen den Anlagekosten und dem 

massgebenden Einkommenssteuerwert besteuert wird. In diesem 
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Fall gelten die Anlagekosten als neuer massgebender Einkom-

menssteuerwert und die Besteuerung der übrigen stillen Reserven 

als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird bis zur 

Veräusserung der Liegenschaft aufgeschoben. 

2 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der 

steuerpflichtigen Person als Überführung in das Privatvermögen. 

3 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen 

Erben fortgeführt, so wird die Besteuerung der stillen Reserven 

auf Gesuch der den Betrieb übernehmenden Erben bis zur späte-

ren Realisierung aufgeschoben, soweit diese Erben die bisherigen 

für die Einkommenssteuer massgebenden Werte übernehmen. 

Art. 22 Abs. 4 

4 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die 

von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 

1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rück-

zahlung von Grund- oder Stammkapital. 

Art. 28 Abs. 1 Bst. e 

1 Als Berufskosten werden abgezogen: 

e. Aufgehoben 

Art. 32 Abs. 1 und 3 

1 Beim Ersatz von betriebsnotwendigem Anlagevermögen können 

die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt übertragen werden; aus-

geschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der 

Schweiz. Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von 

Liegenschaften durch Gegenstände des beweglichen Vermögens. 

3 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb 

unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermö-

gensobjekte, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage 

oder nur durch ihren Ertrag dienen. 

Art. 34 Abs. 2 

2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhalts-

kosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Lie-

genschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Ver-

waltung durch Dritte abgezogen werden. Der Kantonsrat regelt die 

Grenzziehung zwischen Unterhalts- und Anlagekosten von Lie-

genschaften durch Verordnung. 
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Art. 35 Abs. 1 Bst. d, l und m 

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

d. gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleistete Einlagen, 

Prämien und Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Inva-

lidenversicherung und an Einrichtungen der beruflichen Vor-

sorge; 

l. die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens bis Fr. 10 000, 

für die Drittbetreuung jedes Kindes, welches das 14. Altersjahr 

noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, 

die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit 

diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der 

Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der 

steuerpflichtigen Person stehen; 

m. die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbe-

trag von Fr. 10 000.– an politische Parteien, die: 

1. im Parteienregister nach Artikel 76a des Bundesgesetzes 

über die politischen Rechte vom 17. Dezember 19763 einge-

tragen sind; 

2. im Kantonsrat des Kantons Obwalden vertreten sind; oder 

3. im Kanton Obwalden bei den letzten Gesamterneuerungs-

wahlen des Kantonsrats mindestens drei Prozent der Stim-

men erreicht haben. 

Art. 39 Aufgehoben 

Art. 39b Liquidationsgewinne 

1 Wird die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 

55. Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge 

Invalidität definitiv aufgegeben, so ist die Summe der in den letz-

ten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen Reserven getrennt 

vom übrigen Einkommen nach Art. 40 Abs. 2 und 3 dieses Geset-

zes zu besteuern. Einkaufsbeiträge gemäss Art. 35 Abs. 1 Bst. d 

dieses Gesetzes sind abziehbar.  

2 Absatz 1 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen 

Erben und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene 

Unternehmen nicht fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt 

spätestens fünf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres des 

Erblassers. 
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Art. 48 Abs. 1 

1 Bewegliches Vermögen und immaterielle Güter, die zum Ge-

schäftsvermögen der Steuerpflichtigen gehören, werden zu dem 

für die Einkommenssteuer massgeblichen Wert bewertet. 

Art. 76 Abs. 1 Bst. k und Abs. 3 

1 Von der Steuerpflicht sind befreit: 

k. die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliess-

lich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und kon-

sularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die 

von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten 

nach Art. 2 Abs. 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 20074 

für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Be-

günstigten sind und die von deren Dienststellen benützt wer-

den. 

3 Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten juristischen Per-

sonen unterliegen der Grundstückgewinn- und Handänderungs-

steuer, soweit die Handänderung nicht in unmittelbarem Zusam-

menhang mit der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe erfolgt. 

Art. 82 Abs. 4 

4 Wertberichtigungen sowie Abschreibungen auf den Gestehungs-

kosten von Beteiligungen, welche die Voraussetzungen nach 

Art. 88 Abs. 5 Bst. b dieses Gesetzes erfüllen, werden dem steu-

erbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet 

sind. 

Art. 84 Abs. 1, 2 und 4 

1 Beim Ersatz von betriebsnotwendigem Anlagevermögen können 

die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt übertragen werden; aus-

geschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der 

Schweiz. Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von 

Liegenschaften durch Gegenstände des beweglichen Vermögens. 

2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf 

eine neue Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte 

Beteiligung mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapi-

tals oder mindestens 10 Prozent des Gewinns und der Reserven 

der anderen Gesellschaft ausmacht und als solche während min-

destens eines Jahres im Besitz der Kapitalgesellschaft oder Ge-

nossenschaft war. 
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4 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb 

unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermö-

gensobjekte, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage 

oder nur durch ihren Ertrag dienen. 

Art. 88 Abs. 1 und 5 

1 Die Gewinnsteuer einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-

schaft ermässigt sich im Verhältnis des Nettoertrags aus den Be-

teiligungsrechten zum gesamten Reingewinn, wenn die Gesell-

schaft oder Genossenschaft: 

a. zu mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer 

anderen Gesellschaft beteiligt ist; 

b. zu mindestens 10 Prozent am Gewinn und an den Reserven 

einer anderen Gesellschaft beteiligt ist; oder 

c. Beteiligungsrechte im Verkehrswert von mindestens einer Milli-

on Franken hält. 

5 Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung 

nur berücksichtigt: 

a. soweit der Veräusserungserlös die Gestehungskosten über-

steigt; 

b. sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10 Prozent des 

Grund- oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft aus-

macht oder einen Anspruch auf mindestens 10 Prozent des 

Gewinns und der Reserven einer anderen Gesellschaft be-

gründete und als solche während mindestens eines Jahres im 

Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war. Fällt 

die Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 

10 Prozent, so kann die Ermässigung für jeden folgenden Ver-

äusserungsgewinn nur beansprucht werden, wenn die Beteili-

gungsrechte am Ende des Steuerjahres vor dem Verkauf einen 

Verkehrswert von mindestens einer Million Franken hatten. 

Art. 133 Abs. 1 Bst. a 

1 Steuerfrei sind: 

a. Erbschaften und Schenkungen zwischen Ehegatten, Verwand-

ten in auf- und absteigender Linie, eingeschlossen Adoptiv-, 

Stiefkinder, Schwiegereltern, Schwiegersohn und Schwieger-

tochter, sowie zwischen Geschwistern; 
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Art. 137 Abs. 1 Bst. a 

Die Erbschafts- und Schenkungssteuer beträgt: 

a. zehn Prozent des Wertes der Zuwendung für Onkel und Tante, 

Neffe und Nichte; 

Art. 144 Abs. 1 Bst. c und d 

1 Der Grundstückgewinnsteuer unterliegen Gewinne aus der Ver-

äusserung von im Kanton gelegenen Grundstücken oder Anteilen 

von solchen, die 

c. im Eigentum von den in Art. 76 Abs. 1 Bst. d bis i dieses Ge-

setzes genannten juristischen Personen stehen; 

d. im Eigentum von den in Art. 76 Abs. 1 Bst. b und c dieses Ge-

setzes genannten juristischen Personen stehen, soweit die 

Veräusserung nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe erfolgt. 

Art. 145 Abs. 1 Bst. d und f sowie Abs. 2, 3 und 4 

1 Die Besteuerung wird aufgeschoben bei Eigentumswechsel 

durch: 

d. vollständige oder teilweise Veräusserung eines selbstbewirt-

schafteten land- oder forstwirtschaftlichen Grundstückes, so-

weit der Veräusserungserlös innert angemessener Frist zum 

Erwerb eines in der Schweiz gelegenen selbstbewirtschafteten 

Ersatzgrundstückes oder zur Verbesserung der eigenen 

selbstbewirtschafteten land- oder forstwirtschaftlichen Grund-

stücke verwendet wird; 

f. Rechtsgeschäfte von Gesellschaften, die nach Art. 76 Abs. 1 

Bst. d bis i dieses Gesetzes von der Steuerpflicht befreit sind 

und im Rahmen von Umstrukturierungen im Sinne von Art. 81 

dieses Gesetzes erfolgen. 

2 Der Steueraufschub gemäss Absatz 1 Buchstaben d und e ist 

durch die steuerpflichtige Person schriftlich zu beantragen. 

3 Der Steueraufschub gemäss Absatz 1 Buchstaben d und e gilt 

nur soweit, als der in die Ersatzliegenschaft reinvestierte Betrag 

die Anlagekosten der veräusserten Liegenschaft übersteigt. 

4 Die aufgeschobene Besteuerung gemäss Absatz 1 Buchsta-

ben d und e wird im Nachsteuerverfahren gemäss Art. 230 bis 

Art. 232 dieses Gesetzes nachgeholt, wenn das Ersatzgrundstück 

innert fünf Jahren seit der Veräusserung des ersetzten Grundstü-
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ckes veräussert oder dauernd einer anderen Nutzung zugeführt 

wird. 

Art. 145a Nachbesteuerung bei Ersatzbeschaffung  

ausserhalb des Kantons 

1 Wird das Ersatzgrundstück nach einer aufgeschobenen Besteu-

erung veräussert, so ist der Grundstückgewinn in dem Kanton 

steuerbar, in dem das Ersatzgrundstück liegt. Vorbehalten bleibt 

Art. 145 Abs. 4 dieses Gesetzes. 

2 Kann der aufgeschobene Grundstückgewinn im anderen Kanton 

nicht besteuert werden oder verzichtet der andere Kanton zuguns-

ten des Kantons Obwalden auf die Besteuerung, wird die ur-

sprüngliche Veranlagung aufgehoben und der aufgeschobene 

Gewinn nachbesteuert. 

Art. 150 Abs. 3 

3 Aufgehoben 

Art. 151 Erwerbspreis 

1 Als Erwerbspreis gilt der Kaufpreis mit Einschluss aller weiteren 

Leistungen des Erwerbers. 

2 Der Erwerbspreis ist jedoch nicht massgebend, soweit das 

Grundstück durch eine steueraufschiebende Veräusserung er-

worben worden ist. In solchen Fällen ist jener Erwerbspreis mass-

gebend, welcher bei der letzten steuerbegründenden Veräusse-

rung zugrunde lag. 

3 Wurde ein land- oder forstwirtschaftliches Grundstück vom Ge-

schäftsvermögen in das Privatvermögen überführt, so gilt der im 

Zeitpunkt des Übergangs steuerlich massgebende Buchwert, 

vermehrt um die wiedereingebrachten Abschreibungen als Er-

werbspreis. 

Art. 152 Abs. 1 Bst. c 

1 Als wertvermehrende Aufwendungen sind anrechenbar: 

c. Aufwendungen, die mit dem Erwerb und der Veräusserung des 

Grundstückes verbunden sind, mit Einschluss der Provisionen 

und Vermittlungsgebühren in üblicher Höhe, soweit sie nicht 

bereits im Erwerbspreis enthalten sind. Diese Aufwendungen 

können zusätzlich zur Pauschale gemäss Art. 152a Abs. 1 die-

ses Gesetzes geltend gemacht werden. 
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Art. 152a Anlagekosten bei Besitzesdauer über zehn Jahre 

1 Ist das Grundstück im Zeitpunkt der Veräusserung überbaut und 

besass es die steuerpflichtige Person länger als zehn vollendete 

Jahre, werden die Anlagekosten pauschaliert. Die Pauschale wird 

in Prozenten des Veräusserungserlöses bemessen. 

Besitzes-

dauer 

(begonnene  

Jahre) 

Pauschale in 

Prozenten 

des  

Veräusse-

rungs-erlöses 

 Besitzesdauer 

(begonnene 

Jahre) 

Pauschale in 

Prozenten 

des  

Veräusse-

rungserlöses 

11 80  20 71 

12 79  21 70 

13 78  22 69 

14 77  23 68 

15 76  24 67 

16 75  25 66 

17 74  Ab 25  

vollende-

ten Jahren 

 

 

65 18 73  

19 72  

2 Höhere Anlagekosten werden angerechnet, sofern sie die steu-

erpflichtige Person vollständig nachweist. 

Art. 152b Anlagekosten bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 

1 Die für die Grundstückgewinnsteuer massgeblichen Anlagekos-

ten von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken des Ge-

schäftsvermögens entsprechen dem Buchwert zuzüglich der bis-

her vorgenommenen Abschreibungen gemäss Art. 20 Abs. 6 die-

ses Gesetzes. 

2 Der in diesen Anlagekosten enthaltene Erwerbspreis ist jedoch 

nicht massgebend, soweit das Grundstück durch eine steuerauf-

schiebende Veräusserung erworben worden ist. In solchen Fällen 

ist derjenige Erwerbspreis massgebend, welcher der letzten steu-

erbegründenden Veräusserung zugrunde lag. 

Art. 157 Abs. 2 Bst. c 
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2 Veräusserungen von Grundstücken sind gleichgestellt: 

c. entgeltliche Übertragung eines Kaufrechts an einem Grund-

stück, Eintritt Dritter in einen Kaufvertrag sowie entgeltlicher 

Verzicht auf Ausübung derart erworbener Rechte an Grundstü-

cken. 

Art. 159 Abs. 1 Bst. c, Abs. 2 Bst. b, Abs. 3 und Abs. 4 Einlei-

tungssatz 

1 Von der Handänderungssteuer befreit sind Veräusserungen von 

Grundstücken bei: 

c. Rechtsgeschäften unter Ehegatten, Verwandten in auf- und 

absteigender Linie, eingeschlossen Adoptiv-, Stiefkinder, 

Schwiegereltern, Schwiegersohn und Schwiegertochter, und 

unter Geschwistern sowie bei Scheidung; 

2 Wer ein Grundstück veräussert, ist von der Handänderungssteu-

er befreit bei: 

b. vollständiger oder teilweiser Veräusserung eines selbstbewirt-

schafteten land- oder forstwirtschaftlichen Grundstückes, so-

weit der Erlös innert angemessener Frist zum Erwerb eines 

selbstbewirtschafteten Ersatzgrundstückes oder zur Verbesse-

rung der eigenen, selbstbewirtschafteten land- oder forstwirt-

schaftlichen Grundstücke im Kanton verwendet wird; 

3 Die Steuerbefreiung gemäss Absatz 2 Buchstaben a bis c wird 

im Nachsteuerverfahren gemäss Art. 230 bis Art. 232 dieses Ge-

setzes aufgehoben, wenn das Ersatzgrundstück innert fünf Jahren 

seit der Veräusserung des ersetzten Grundstückes veräussert 

oder dauernd einer anderen Nutzung zugeführt wird. 

4 Bei Veräusserung von Grundstücken sind von der Handände-

rungssteuer befreit: 

Art. 160 

Bemessungsgrundlage für die Handänderungssteuer ist der Kauf-

preis des Grundstücks mit Einschluss aller weiteren Leistungen 

der Erwerber, exklusive Mehrwertsteuer. Ist kein Kaufpreis ver-

einbart, so ist der im Zeitpunkt der Veräusserung geltende Ver-

kehrswert massgebend. 

Art. 180 Abs. 1 und 5 
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1 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe le-

ben, üben die nach diesem Gesetz den Steuerpflichtigen zuste-

henden Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten gemeinsam 

aus; Absatz 5 bleibt vorbehalten. 

5 Bei den Erbschafts-, Schenkungs-, Grundstückgewinn- und 

Handänderungssteuern muss jeder Ehegatte die nach diesem 

Gesetz den Steuerpflichtigen zustehenden Verfahrensrechte und 

Verfahrenspflichten für sich alleine ausüben. 

Art. 191 Abs. 3 

3 Zudem haben Kapitalgesellschaften und Genossenschaften das 

ihrer Veranlagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am 

Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen. Die-

ses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, 

den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen 

Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirt-

schaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt. 

Art. 216 Abs. 3 

3 Wer nach Art. 290 dieses Gesetzes strafrechtlich verantwortlich 

ist, haftet persönlich für abgezogene, aber nicht abgelieferte Quel-

lensteuern samt Bussen und Zinsen. Die Finanzverwaltung macht 

die Forderung verfügungsweise geltend. Die Forderung verjährt 

ein Jahr nach Abschluss des Strafverfahrens. 

Art. 230 Sachüberschrift 

Ordentliche Nachsteuer 

Art. 232a Vereinfachte Nachbesteuerung von Erben 

1 Alle Erben haben unabhängig voneinander Anspruch auf eine 

vereinfachte Nachbesteuerung der vom Erblasser hinterzogenen 

Bestandteile von Vermögen und Einkommen, wenn: 

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b. sie die Verwaltung bei der Feststellung der hinterzogenen 

Vermögens- und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstüt-

zen; und 

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nach-

steuer bemühen. 
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2 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abge-

laufenen Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentli-

che Veranlagung berechnet und samt Verzugszins nachgefordert. 

3 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die 

Erbschaft amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird. 

4 Auch der Willensvollstrecker oder der Erbschaftsverwalter kann 

um eine vereinfachte Nachbesteuerung ersuchen. 

Art. 252 

1 Steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen, für die 

infolge einer Notlage die Bezahlung der Steuern, der Zinsen oder 

der Bussen wegen Übertretung eine grosse Härte bedeuten wür-

de, können die geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlas-

sen werden. 

2 Eine Notlage liegt vor, wenn der ganze geschuldete Betrag in 

einem Missverhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der steu-

erpflichtigen Person steht. Bei natürlichen Personen ist ein Miss-

verhältnis insbesondere dann gegeben, wenn die Steuerschuld 

trotz Einschränkung der Lebenshaltungskosten auf das betrei-

bungsrechtliche Existenzminimum in absehbarer Frist nicht voll-

umfänglich beglichen werden kann. 

3 Ein Erlass ist ausgeschlossen wenn: 

a. die Steuer, der Zins oder die Busse noch nicht rechtskräftig 

veranlagt ist; 

b. die steuerpflichtige Person überschuldet ist; 

c. die Steuer, der Zins oder die Busse vorbehaltlos bezahlt wur-

de; 

d. für die ausstehenden Steuerbeträge die Zwangsvollstreckung 

eingeleitet wurde. 

4 Auf das Erlassgesuch wird nicht eingetreten, wenn die gesuch-

stellende Person ihre Verfahrenspflichten trotz Aufforderung nicht 

erfüllt. 

5 Liegt eine Überschuldung im Sinne von Absatz 3 Buchstabe b 

vor, so kann im Rahmen einer Gesamtschuldensanierung in dem 

Umfang ein Steuererlass gewährt werden, in dem die übrigen 

Gläubiger auf ihre Ansprüche verzichten. 

6 Das Vorhandensein von Vermögen schliesst einen Steuererlass 

nicht aus. 
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Art. 264 Abs. 3 und 4 

3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterzie-

hung selbst an, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen 

(straflose Selbstanzeige), wenn: 

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbe-

haltlos unterstützt; und 

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nach-

steuer bemüht. 

4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Vor-

aussetzungen nach Absatz 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen 

Steuer ermässigt. 

Art. 266 Abs. 3 

3 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an und 

sind die Voraussetzungen nach Art. 264 Abs. 3 Bst. a und b die-

ses Gesetzes erfüllt, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen 

und die Solidarhaftung entfällt. 
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Art. 267 Abs. 1 und 4 

1 Wer Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe er im Inventarverfah-

ren verpflichtet ist, verheimlicht oder beiseite schafft in der Ab-

sicht, sie der Inventaraufnahme zu entziehen, wer zu einer sol-

chen Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet, wird mit Busse 

bestraft. 

4 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an, so wird 

von einer Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseite-

schaffung von Nachlasswerten im Inventarverfahren und wegen 

allfälliger anderer in diesem Zusammenhang begangener Strafta-

ten abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: 

a. die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist; und 

b. die Person die Verwaltung bei der Berichtigung des Inventars 

vorbehaltlos unterstützt. 

Art. 270 Sachüberschrift 

Allgemeines 

Art. 270a Selbstanzeige 

1 Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals eine in 

ihrem Geschäftsbetrieb begangene Steuerhinterziehung selbst 

an, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose 

Selbstanzeige), wenn: 

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbe-

haltlos unterstützt; und 

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nach-

steuer bemüht. 

2 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden: 

a. nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sit-

zes innerhalb der Schweiz; 

b. nach einer Umwandlung nach den Art. 53 bis 68 des Fusions-

gesetzes (FusG) vom 3. Oktober 20035 durch die neue juristi-

sche Person für die vor der Umwandlung begangenen Steuer-

hinterziehungen; 



  

 14 | 16 

c. nach einer Absorption (Art. 3 Abs. 1 Bst. a FusG) oder Abspal-

tung (Art. 29 Bst. b FusG) durch die weiterbestehende juristi-

sche Person für die vor der Absorption oder Abspaltung be-

gangenen Steuerhinterziehungen. 

3 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertre-

tern der juristischen Person eingereicht werden. Von einer Straf-

verfolgung gegen diese Organe oder Vertreter wird abgesehen 

und ihre Solidarhaftung entfällt. 

4 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschie-

dener Vertreter der juristischen Person diese wegen Steuerhinter-

ziehung erstmals an und ist die Steuerhinterziehung keiner Steu-

erbehörde bekannt, so wird von einer Strafverfolgung der juristi-

schen Person, sämtlicher aktueller und ausgeschiedener Mitglie-

der der Organe und sämtlicher aktueller und ausgeschiedener 

Vertreter abgesehen. Ihre Solidarhaftung entfällt. 

5 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Vor-

aussetzungen nach Absatz 1 auf einen Fünftel der hinterzogenen 

Steuer ermässigt. 

6 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in 

der Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden. 
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Art. 289 Abs. 3 

3 Liegt eine Selbstanzeige nach Art. 264 Abs. 3 oder Art. 270a 

Abs. 1 dieses Gesetzes vor, so wird von einer Strafverfolgung 

wegen allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck dieser 

Steuerhinterziehung begangen wurden. Diese Bestimmung ist 

auch in den Fällen nach Art. 266 Abs. 3 und Art. 270a Abs. 3 und 

4 dieses Gesetzes anwendbar. 

Art. 290 Abs. 3 

3 Liegt eine Selbstanzeige nach Art. 264 Abs. 3 oder Art. 270a 

Abs. 1 dieses Gesetzes vor, so wird von einer Strafverfolgung 

wegen Veruntreuung von Quellensteuern und anderen Straftaten, 

die zum Zweck der Veruntreuung von Quellensteuern begangen 

wurden, abgesehen. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen 

nach Art. 266 Abs. 3 und Art. 270a Abs. 3 und 4 dieses Gesetzes 

anwendbar. 

Überschrift nach Art. 320 

7. Kapitel: Übergangs- und Schlussbestimmungen zum Nachtrag 

vom …      

Art. 321 Anwendung des neuen Rechts 

Das geänderte Recht findet erstmals Anwendung auf die am 

1. Januar 2011 beginnende Steuerperiode. Veranlagungen bis 

und mit Steuerjahr 2010 werden nach altem Recht vorgenommen. 

II. 

Der Regierungsrat bestimmt, wann dieser Nachtrag in Kraft tritt. 

Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 

Sarnen,  Im Namen des Kantonsrats 

Die Ratspräsidentin:  

Die Ratssekretärin:  
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2 SR 192.12 
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